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Gesr.:häftsnummer:

In clerm Rechtsstreit

Amrtsgericht Mitte
lm Namen des Volkes

U rteil

verkündet am : 24.01.?-014
Nieke, J ustizbeschäftigte

104C3160/13

Firmlr

Kläger,
- Pro;zess bevollmächtiqte:

Rec,htsanwälte Handschuhmacher Limbecx.
Grunewaldstr. 53, 10825 Berlin,-

norrön

Beklagte,

hat dr:ts Arnts;gericht Mitte, Zivilproze'ssabieilung 104, Littenstraße 12 - 17,10179 Berlin, im schrift-

lichtln Verfahrren, bei dem Schriftsät.ze bis zum 10.Ct1.2014 eingereichtwerderr konnten, durch cie,n

Ricfrtrsr anr Amtsgericht Wagner

f ür Recht erkannt:

vertr,i:ten durch d. Geschäftsfiihrer
schä1ftsf ührerin
schäftsfuhrer

die rll Versicherungs Aq
vertreten rlurch d. Vrcrstand

- Pro.;:essl:evollmäch
Rerchtsanwalt
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'1. Die Beklagte wlrd verurteilt, an die Klägerir 1.330,01€ nebst Zinsen in Hölre von 7',g'l F,ro-

zentpunkten über denr Basis;zinssatz seit dem i7.6.2010 zu zahlen..

1l. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in flöhe

von 156,50€ nebst Zinsen irr Höhe von 7,91 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

dem 25.6.2010 zu zahlen.

i:1" Die Beklagte hat die Fiosten des Rechtstreits zu tragen.
tl. Das Urteil ist gegen {iicherhrcitsleistung in Höhe von 1'10ou6 des beizutreibenrJen E}etr;rges

vorläuf i g vo llstreckbar.

Tatbestand

Die l'(lägerin verlangt restliche Miet'oragenkosten inn Anschluss an einen Verkehrsunfall anr 7.4.,'lO,

beidemdervomGeschädigtenHerrnIge|enkteBMW,amt|.Kennzn,durr;heinen
bei rler Bekiagten versicherten Wagr:n beschädigt wurde.

Die t'ollständige Einstandspflir:ht der Beklagten für die riem Geschädigten aus denr Unfall r3n:stan-

denen Schäden ist dem Grunde nach unstreitio.

Hier r;eht es noch um folgendes:

Der GescnärJigte ließ seinen EIMW bei der Klägerirr reparieren und mietete dc'rt ein Ersatzfahrze;ug

genri,iß Mietvertrag vom 9.4.10 (Bl B) für den Zettraum 9.4.10 - 12.5.10. Die Klägerrin ließ sic:h cJie

Schradensersatzansprüche gegen cie Beklagte abtreten (Anl.Kl Bl.5) und v{erlangt fluomr:hr clen

vollrständigen Ausglt;ich ihrer Nlietre<;hnungen vom 20.5.10 Anl.K2 Bl,6 d.A trber 4..3ti0,00,€ brurtto

abzgl. vorprozessual gezahlter 3.6C)(1,00 = restliche 750 00€ zzgl. der Mietrechnung vom 19.tt 10

Bl 7 t.tber 580,01€ brrutto = 1.330,01€ nebst Verzugszinsen sowie ferner den Ausglt-.ich rjer vor-

pro;ze'ss u erl a n gefallen en Anwaltsgeb u h ren.

Die K.lägerin beantrergt zu erkernnen:

Die Beklagte wird verurteilt, ,arn die Klägerin 1 330 01€ nebst Zinsen in Höh,e von 7,91 Pro-

zentpunkten über dem Basisz:inssatz seit rlem 17.6.2010 zu zahlen..

zP 4!/)



Die Beklagte wird verurteilt, an die

von 156,50€ nebst Zinsen irr Höhe

dem 25.6.2010 zu zahlen.

Dier li3eklagte beantragt,

Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in fJclhe

von 7,91 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

die Klage abzuweisen,

Dier l3eklagten bestreiten, dass der Geschädigte während im fraglichen Mietzeitraum überharupt

einen entsprechenden Nutzungswillen und eine entsprechende Nutzungsmöglichkeit hinsic;hrlich

des; l:eschädigten BMW gehabt hätte.

Narlh ihrem insoweit unwidersproc;lrenen Vorbringen, sei der als Vermögernsberater tä1ige rCie-

schrädigte bis zum 3.10.2010 arbeitsunfährg kranl.i gev/esen und habe ausweislich des ärztlichen

Berichts vom 27.7.10 noch am 26.''7.10 über Bewregungsschmerzen in der FfWS, Nackenschmer-

zerl, massive Kopfschmerzen sowir: Drehschwinderl geklagt. Schließlich haber er fiir ciie Daur:r cler

knatpp 6monatigen Arbeitsun'l'ähigkerit einen Verdienstausfall von 3.500,00 bis 4.OOO OO€ pro lvlo-

nat geltend gemacht.

lm üllrigen seien die Mietkostu'n übe;rzogen, was inr ein:lelnen ausgeführt wircl.

Scl-rlir;ßlich sei der Geschädigte als \/ermögcnsberiatet ,.um Vorsteuerabzug trerechtigt,

Die hilägerin repliziert:

Hinrsir:htlich der Not'wendigkeit der,lnmietung und der Höhe des Mietprerses; sei rlie Bekl;agter an

ihr trcrprozessuales Anerkenntnis dr:m Grunde nac;h gebunden. insoweit verweist rJie Klägerin ,auf

das l\brechnungsschreiben der Beklagten vom 15.6.2010 Anl.K2.1 B1.31, in ivelch,am ledicltich clie

Mietf Öhe auf den "durchschniLtlichera regionalen Normaltarif' gekürzt worden sei.

Wer3en derr Höhe verrweist die Klägerin auf eine bjlaterale Vcrcinbarung der Parteien (Bl.3l3ff), oie

- das; hat die Beklagte mit Schriftsat:z vom 16.12 2013 r-rnstreitig gestellt - auch sclronr zum Unfall-

zeitpunkt galt.

We1;e',n der weiteren Einzelheiten wi:d auf das schriftsätzliche Vorbringen Bezug genommen.
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Entscheidurrgsg ründe

Die in der Hauptsache auf $ 398 EIGB i.V.m. $ 115 WG gestützte Klage ist begründ,et. Die t(iige-
rin hat gegen die Beklagte erinen ,errlspruch auf E:rsatl der restlichen Mietwagenkosten in rrgll:m

Umfiang,

Ditl Beklagte kann mit ihren Einwr:ndungen hinsichtlich des in Frage gestellten Nutzung;swiilens

unrj der entsprechenden Nutzungsrnöglichkeit nicht mehr gehört werden, Die Beklagte hat durch

ihre vorprozessuale Zahlung gemälil Abrechnungsschreiben vorn 1S.6.2010 in Hölre'von imnrerhin

insgesamt 3.600,00€ mittelbar zunr Ausdruck geLrracht, dass sie keine Einwendurngen gegen dte

Notvuendigkeit der Anmietung des l-irsatzfahrzeugr-.s erhebt, sondern dass sie sicfr lediglich gegen

die flöhe der Mietkosten verwahrt, rJie sie deswegten auf den "durchschnittli<;hen regionah:n T';trif"

kÜrzle. Der Haftpflichtversicherer cles Schädigers kann aber u.a. die Erforclerlichkeit der Anrnie-

tung etnes Mietwagens als solche und die Mietdauer nicht mchr bestreiten, vyenn er aufqrurrdl <jer

ihm vorgelegten Rechnung des Frutoverrnieters dem Geschädigten ein Abrechnungsschreiben

Übersendet und in diesem leldiglir;i^r die Mietkosten als überhöht kürzt (vgl. insc,weit auch C)L_G

Karls;ruhe vom 1.213 - I U 130/1ll; vgl. ferner f(G vom 11.2.2010 - 12 U 92109; jeweils zitrr:rt

nach juris). Es ist auch nicht erkennbar, dass dier Belllagte ihre Erkenntnisse über den Zustand

des t3eschädigten erst erlanrgte, nerchdem sie berreits 2 Zahlungen auf die Mietkosten geleirstet

hatte.

Hinsichtlich der Höhe der Mieltkosten hat sich die Klägerin nach ihrem insolveit unwidersproc:hr:n

gehrlirrbenen Vorbringen an die Vorl;aben in der brilateralen Vereinbarung zwischen den partr:ien

gefralten. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vonr 16,.12.2tO13 unstreitig gestellt, dass clie Vt;re,inbia-

runrll äuch schon im hier fraglichen .Zeitraum galt

Die El;eklagte schuldet auch dre auf den Mietpreis r-.ntfallende Umsatzsteuer. Selbs;t nrenn der Ge-

schärJigte in seiner Eigenscharft als \/ermögensberater ;zum Vorsteuerabzug berechtigt seir s;c,ll1:e,

hat er den Mietwagr:n jedenf;Llls ausschließlich pri',rat gonutzt, wie sich sr:hon darerus ergibt, oass

er irl fraglichen Zeitraum unstreitig arbeitsunfähig lrrank war

Schließliclr war die Klagesumme auch antragsgenräß;ru verzinsen, S$ 28B,286 BGB, nachci:m

die {:}eklagten mit Sr:hreiben v'om 1Ii,6.10 jede weitere.Zahlung auf die Mietkosten abgelehnl 1^ait-

te. Die Höhe der Verzugszinsern ist unstrertig.
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Nacr dem Vorgesagten hat die X.liigerin auch einen,Anspruch auf Erstattung der vorprozt;srsual

anrJt,ifallenen Anwaltsgebührr:n. S/r;gen der Höhe wird auf die zutreffen6s gsp6:chrrung S 4 Cer

Klerg eschrift Bezug genommen,

Dier l'!ebenentscheidungen firrden ihre Grundlage in den $$ 91, 7og zpo.

Wagner

Aus5;tefertigt
I
/\ /.

Nieke i V h
J usti;zbeschäfiigte
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Sclr la gworte U rtei I sdatern ba [!

Anmietung außerhalb Qffnunrgszeiten

Aufklä ru n gspfl icht Verm ieter

Pauschaler Aufschlag für Unfallersatz

Direktverm ittlu n g

E E Ei genersparn is-Ab:zu g

Erkundigungspf icht

Geringfüg ig keits;g renze

Zusatzfahrer

Schwacke-Mietpreisspiegel

F rau n hofer-M ietp re isspieg e I

Gutachten

Mietwagendauer

NA Nutzungsausfall

Sel bstfah rerverm ietfa h rze u g

Zeugengeld

Grobe Fahrlässigkeit

Schaden m inderu ngspflicht

Wettbewerbs rechU-versto ß

Zustellung/Abholung

Winterreifen

Navigation

Automatik

Anhängerku pplu ng

Fahrschulausrüstung

Kein M ittelwert F rau n h cfe r-Sch'wacl<er

Mittelwert Frau n hofer-{lchwackre

U nfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonstiges

Internetangebote

tf, necntsanwaltskosten

, Zugänglichkeit

r, Haftungsreduzierrung/\rersich,erung

I I Rechtsdienstleis;tungsgesetz

i l Bestimmthert der Abtrertung
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